Rechtsformen von Unternehmen

Die Rechtsform eines Unternehmens ist die Ausgestaltung der Handlungs- und Entscheidungskom-
petenzen im Inneren des Unternehmens (Fragen der Geschéftsfilhrungsbefugnisse, u.a.) und vor
allem in den Beziehungen des Unternehmens nach au3en (Fragen der Vertretung des Unternehmens
gegeniber Dritten, Haftung fiir eingegangene Verbindlichkeiten, u.a.).

Grundlage fir diese Ausgestaltung bildet das Gesellschaftsrecht. Die Wahl der Rechtsform des Unter-
nehmens fiihrt zu den konstitutiven Entscheidungen der Unternehmensgriindung bzw. -umgriindung.
Im deutschen Gesellschaftsrecht werden unterschieden:

e Einzelunternehmen

e Personengesellschaften (OHG, KG, Stille Gesellschaft, Gesellschaft birgerlichen Rechts,
Partnergesellschaft)

o Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, kleine AG, KG auf Aktienbasis)

e Sonstige Rechtsformen (Stiftungen, Genossenschaften, Vereine).
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Was sind eigentlich Unternehmen?

Unternehmen sind marktwirtschaftliche agierende Wirtschaftseinheiten mit folgenden wichtigen
Merkmalen:

e Gkonomische Selbstédndigkeit mit einem definierten finanziellen Rahmen,

e juristische Selbstdndigkeit (das Unternehmen fiihrt eine Firma in einer bestimmten
Rechtsform),

e OGkonomisches Handeln nach dem erwerbswirtschaftlichen Prinzip, verbunden mit der

o freiwilligen Ubernahme des Marktrisikos.

Unternehmen entstehen auch durch Zusammenschliisse von Betrieben.



O Unternehmenszweck Rahmenbedingungen

O Rechtsform Freiwill. Uhernahme
O Standort, WWirkungsraum des Marktrisikos
O Eigenkaptalausstattung ———
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Unternehmerisches Handeln ist darauf gerichtet, (Wirtschafts-)Glter zu erstellen, die der Beddrfnisbe-
friedigung Uber den Austauschprozess dienen, mit dem Ziel, in diesem Austauschprozess jene Mittel
zu erwerben, die die Fortsetzung der Unternehmenstatigkeit ermdéglichen und dartiber hinaus die Be-
friedigung (vielfaltiger) eigener Bedirfnisse sichern.

Und was ist ein Betrieb?

Ein Betrieb ist eine planvoll organisierte Wirtschaftseinheit, die an einem definierten Standort gege-
bene und beschaffte Leistungsfaktoren einsetzt und entsprechend dem Betriebszweck so miteinander
kombiniert werden, dass Glter entstehen, die fir eine Fremdbedarfsdeckung marktlich verwertet wer-
den kénnen.
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Und eine Firma?

Im handelsrechtlichen Sinne ist unter Firma der Name zu verstehen, unter dem ein Kaufmann/ Unter-
nehmen den Geschaftsbetrieb gestaltet und unter dem er - bei Vorliegen der Pflicht - in das Handels-
register eingetragen ist (§17 HGB).

Es ist zugleich der Name, mit dem er unterzeichnet, unter dem er klagt und verklagt werden kann

S

FIRMA = Hame des Kaufmanns ¢/ Unternehmens,
unter dem der Geschiaftshetrieb gefithrt wird.
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Im HGB - Deutschland (insbes. §§ 3, 18, 21, 22, 30 und 37) werden folgende Firmengrundsétze be-
stimmt:

e Firmenwahrheit, d. h. der Unternehmenszweck und das Geschéftsfeld als "Firmenkern", muss
bei der Griindung wahr sein

e Firmenklarheit, d. h. Firmenzusatze dirfen die Geschaftspartner bzw. die Offentlichkeit nicht
Uber Art und Umfang der Geschéfte tauschen

e Firmenbestidndigkeit, d. h. die Firma soll auch bei Wechsel des Inhabers erhalten bleiben

e FirmenausschlieB3lichkeit, d. h. an einem Ort sollen sich Firmen unterscheiden, damit es nicht
zu Verwechslungen kommt.

Es werden folgende Firmenarten unterschieden:

e die Personenfirma (Einzelunternehmen, Personengesellschaften)

e die Sachfirma, die eine Selbstbezeichnung darstellt, was insbesondere bei
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) zutrifft

e die gemischte Firma als Kombination von Personen- und Sachelementen.

Die Firma ist anzumelden bei

dem Gewerbeaufsichtsamt

der Krankenkasse (fir Mitarbeiter des Unternehmens)

der Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung fiir Mitarbeiter)
dem Finanzamt (zwecks Zuordnung einer Steuernummer)
der Industrie- und Handelskammer

der Post (Firmenanschrift, Zustellung der Geschaftspost)
einem Telefon-Dienstanbieter (Telefon-, Faxanschluss)

dem Amtsgericht (nur bei Eintragung in das Handelsregister)
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o dem Arbeitsamt (Zuerkennung einer Betriebsnummer).

Die Firma kann eine reine Personenfirma (Max Muster, Mobelfabrik), eine reine Sachfirma (PCX
Deutschland GmbH) oder eine Mischform (Werner Holzmann AG) sein.

Was ist ein Kaufmann?

Kaufmann ist im Wirtschaftsleben jeder, der ein Gewerbe nach kaufmannischer Art fuhrt und daher
nach handelsrechtlichen Vorschriften (vgl. §1 HGB) verpflichtet ist, dieses Gewerbe im Handelsregis-
ter einzutragen (Ausnahme: Kleinstgewerbe).

Als Gewerbe zahlt dabei jede selbsténdige, auf dauernden Erwerb ausgerichtete Tatigkeit.
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Diese Tatigkeit ist in der Regel auf Gewinnerzielung orientiert, dies ist aber kein zwingendes Merkmal
eines Gewerbes. Es reicht aus, wenn diese auf Dauer ausgelegte wirtschaftliche Tatigkeit einen Er-
werb Uber Umsatzgeschafte ermdglicht.

Aus der Eintragung in das Handelsregister erwachst die Pflicht zur kaufmannischen Buchfiihrung.



Die Rechtsformen im einzelnen

Das Hauptunterscheidungsmerkmal — die Haftung

Haftung i.S. des BGB bedeutet das Einstehenmiissen flir eine versprochene Leistung. Wird die ver-
sprochene Leistung vom Schuldner nicht freiwillig erfiillt, so hat der Glaubiger Zugriff zum Vermdégen
des Schuldners.

Die Klarstellung der Frage, wer fir die Verbindlichkeiten eines Unternehmens haftet und in welchem
Umfang dies rechtsverbindlich gltig ist, gehért mit zu den wichtigsten Kriterien fur die Wahl der
Rechtsform eines Unternehmens.

Das Haftungskapital ist das fir den Vollstreckungszugriff eines Glaubigers zur Verfigung stehende
Kapital eines Unternehmens. Diese Zugriffsmoglichkeit hangt gleichfalls von der Rechtsform des Un-
ternehmens ab.
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Die Einzelunternehmung

Die Einzelunternehmung ist ein Gewerbetrieb, der von einer Person, dem Einzelkaufmann gefihrt
wird. Der Einzelkaufmann bringt das fir sein Unternehmen notwendige Eigenkapital auf und haftet
unbeschrankt und allein fur die Verbindlichkeiten seines Unternehmens, ggf. auch unter Einbeziehung
seines Privatvermdgens.

Die Einzelunternehmung fihrt eine Firma, die den Familiennamen des Unternehmers mit mindestens
einem ausgeschriebenen Vornamen enthalt. Nach der Novellierung des Handelsrechts zur Kauf-
mannseigenschaft kdnnen ab dem 1. Juli 1998 aber auch Sachbezeichnungen bzw. Phantasienamen
verwendet werden.

Die Grindung einer Einzelunternehmung ist in Deutschland ohne groRe Formalititen mdglich. Zu
erledigen sind: Anmeldung beim Gewerbeamt, Anmeldung beim Finanzamt, Errichtung eines Ge-
schaftskontos bei einem Kreditinstitut u.a.

In Abhangigkeit vom Gegenstand und Umfang des Gewerbes ist jedoch eine Eintragung in das Han-
delsregister vorzunehmen.



Die Form der Einzelunternehmung wird vor allem als rechtliche Struktur fir den Start in die Selbstan-
digkeit gewahlt.

Hinter einer Einzelunternehmung kann sich auch eine stille Gesellschaft verbergen.
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Personengesellschaften

Als Personengesellschaft bezeichnet man - im Gegensatz zu Einzelunternehmen, Kapitalgesell-
schaften, Genossenschaften u. a. - jene Rechtsform des privaten Rechts, deren Art und Zweck ihrer
Errichtung auf natirliche Personen als Gesellschafter abgestellt ist, die fiir die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft unmittelbar persénlich und unbeschrankt haften.

Zu den Personengesellschaften gehdren die BGB-Gesellschaft (GbR), die Partnergesellschaft, die
Offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG) und die Stille Gesellschaft (StG).
Eine bekannte Mischform ist die GmbH & Co. KG.

Gesellschaften
{Untemehrmen)

Personengesellschaften I Kapitalgesellschaften I

‘ GmbH & Co
KG

Stille BGB- Partner- Offene Han.| | Komman- 7
Gesellsch. Gesellsch. Gesellsch. || | deslsgesell. || | ditgesell.  |}--—----




Die stille Gesellschaft

Die stille Gesellschaft ist eine vertragliche Vereinigung eines Kaufmanns mit einem Kapitalgeber.
Der Kaufmann kann - wie der Kapitalgeber - eine natirliche oder juristische Person sein. Die Einlage
des stillen Gesellschafters geht in das Vermdgen des Kaufmanns ber.

Insofern entsteht durch die Beteiligung eines Kapitalgebers am Geschaftsbetrieb des Kaufmanns kein
echtes Gesellschaftsverhaltnis, sondern eher ein langfristiges Glaubigerverhaltnis mit Merkmalen ei-
ner Teilhaberschaft. Das Gesellschaftsverhaltnis ist von aul3en nicht ersichtlich.

Insbesondere flr Einzelunternehmen besteht auf diese Weise die Mdéglichkeit, die Eigenkapitalbasis
zu verbessern, ohne dass hierdurch Einschrankungen in der Geschaftsflihrung entstehen.

(] . Inhaber + Reine @ Grindung
stiller Gezellsch. nnengesellschalt _' erfolgt formlos
Grandung: | lschalt 138/
- 0
@Ahschluﬂ Gesellschafts- @ Kapitalaufbringung: O 8]
wvertrag [5chriftform empfohlen) ! o
Ansonsten: Stille Gezellzchafter beteiligen
Keine Eintr-aqung in das sich am Handelzgewerbe eines
Handelsregister: anderen Unternehmens
Inhaber Stille
] )
= Q Der Gesell- Haftung stiller
A h: schaftsver- Gesellschafter o
Gewi - trag kann scheidet aus!
. ) ewinn ; bestimmen,
Tatiger Gesell entsprechend dab stille Ge-
gchafter/Inhaber . . Mach auben
tscheidet alloin vertraglicher sellschafter nicht itk der In-
entzchei Festlegung am Verlust he- ritt nur der In
teiligt sind. haber auf!

5 KONTO H

Elﬁ Buchfiihrung: JA [Inhaber] Stille Gesellschaft




Die BGB-Gesellschaft (GdbR)

Die Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR), auch BGB-Gesellschaft genannt, ist eine auf Vertrag
beruhende Personenvereinigung ohne eigene Rechtsfahigkeit. Sie dient der Férderung eines von den
Gesellschaftern gemeinsam verfolgten, beliebigen Zweckes.

Nach der Novellierung des Handelsrechts in Deutschland kann auch die GbR eine Firma fiihren und
sich in das Handelsregister eintragen lassen.

Typische Beispiele einer GbR sind:

Gemeinsamer Betrieb einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt

Gemeinsamer Betrieb von Weiterbildungsaktivitaten Uber Dozententatigkeit
arztliche Gemeinschaftspraxen

Konsortien als Gelegenheitsgesellschaften,

Holding-Gesellschaften als iberbetriebliche Gesellschaften

Grﬂndung: Hans Baum & Peter Ast Biirgerliche Namen der Gesellschafter:
Unternehmensberater GbR Sach- oder Phantasienamen .
Zuszatz "GbR"

Gewerbeanmeldung
@ Abschluf eines @ (wenn notwendig)

Gesellschaftsvertrages [pig Gewerbeanzeige erhalten:
i i Finanzamt Eintragung in
Schriftform ist | Gewerbeaufsichtsamt

zu empfehlen | Industrie- u. Handelskammer das Handels-
Eichamt reqgister moglich

Statistisches Landesamt
Berufzgenossenschaft

Jeder Gesellschafter ist zur Ge-
schaftsfihrung und Yertretung
berechtigt und verpflichtet.

2
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Gesamtschuldner.

nach Kopfen bzw. nach An-
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Gesellechaftern gemeinschaftlich || 12istungen (VERTRAG!)
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Die offene Handelsgesellschaft (OHG)

Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) ist eine vertragliche Vereinigung von zwei oder mehreren
Personen, deren Zweck auf den Betrieb eines kaufmannischen Unternehmens (Handelsgewerbe)
unter einer gemeinschaftlichen Firma und bei unbeschrankter Haftung aller Gesellschafter gerichtet
ist.

Die Offene Handelsgesellschaft ist eine Personengesellschaft. Die von der OHG geflhrte Firma
enthadlt die Namen mehrerer Gesellschafter oder den Namen eines Gesellschafters mit einem ent-
sprechenden Zusatz wie "& Sohn" oder "& Co" oder "OHG" bzw. einen Sach- oder Phantasienamen
mit dem Zusatz OHG.

Es gilt die unbeschrankte Haftung aller Gesellschafter, ggf. auch inkl. des Privatvermdgens.

.\ . | HugoHolzer & sohne [ Errichtung eines Geschafts-
Grundung' Holzhandel OHG @ kontos
- s Eapitlalilali'llfhfrtingung durch die
. ] ] ezellzchafter
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Prokura mioglich. teilen.
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Die Kommanditgesellschaft (KG)

Die Kommanditgesellschaft (KG) ist die vertragliche Vereinigung von zwei oder mehreren Personen,
deren Zweck auf den Betrieb eines kaufmannischen Unternehmens unter einer gemeinschaftlichen
Firma gerichtet ist, wobei die Haftung gegentiber den Gesellschaftsglaubigern bei einem Teil der Ge-
sellschafter - den Komplementaren - unbeschrankt ist, wahrend sie bei dem anderen Teil der Gesell-
schafter, den Kommanditisten, auf den Betrag einer bestimmten Vermogenseinlage beschrankt bleibt.

Die Kommanditgesellschaft ist somit eine Personengesellschaft, die - im Unterschied zur Offenen
Handelsgesellschaft (OHG) - zwei Typen von Gesellschaftern aufweist:

1. die Vollhafter (= Komplementaren) und
2. die Teilhafter (= Kommanditisten)

Es ist aber mdglich, dass in eine Kommanditgesellschaft auch juristische Personen - wie die
Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH ) - als Vollhafter eintreten kénnen. Dies flhrt zu der in
Deutschland sehr haufig auftretenden Mischform einer Rechtsstruktur fiir Unternehmen, der "GmbH &
Co. KG".

Die KG fuhrt eine Firma, die die Namen der Vollhafter oder den Namen eines Vollhafters mit dem
Zusatz "& Co." oder "KG" enthalt.

. | Errichtung eines Geschifts-
Grindung: | Otto Holzer KG 3 (3) | ontos

Fenster und Turen

S ——— Kapitalaufbringung durch Komple-
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n } o Industrie- u. Handelskammer
Der Firmenname muk mindestens den Familien Ficharmt

namen eines Homplementirs und einen die KG Statistisches Landesamt
kennzeichnenden Zusatz enthalten. Berufsgenossenschaft
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Prokura sikoanteilen. unbeschrankt; Haftung be-
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Kapitalgesellschaften

Die Kapitalgesellschaft ist eine Rechtsform von Unternehmen, die im Gegensatz zu Einzelunter-
nehmen bzw. zu Personengesellschaften eine eigene Rechtspersonlichkeit (= juristische Person) be-
sitzt und bei der die Griindung und die Existenz der Gesellschaft unabhangig vom Mitgliederbestand
bzw. von den Anteilseignern ist.

Die Haftung der Gesellschaft ist auf das Eigenkapital der Gesellschaft beschrankt.
Die Mitglieder der Gesellschaft kénnen, missen aber nicht im Managementprozess des Unterneh-
mens mitwirken, da Kapitalgesellschaften nach dem Prinzip der Drittorganschaft durch damit beauft-

ragte Geschaftsfihrer bzw. Vorstande gefiihrt und nach auRen vertreten werden kénnen.

Zu den Kapitalgesellschaften gehéren die Gesellschaft mit beschrankter Haftung ( GmbH ), die Ak-
tiengesellschaft (AG) und die Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis (KGaA).

Kommanditgesellschaft

Karperschaften I
I |
Kapital- Eingetragene Eingetragene
gesellschaften Vereine (e.V.) Genossensch.

AG I GmbH I KG aA I
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Die Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)

Die Gesellschaft mit beschriankter Haftung (GmbH) ist eine teils kapitalbezogene, teils personen-
bezogene Kérperschaft. Sie verfolgt wirtschaftliche Zwecke und betreibt daher ein kaufmannisches
Unternehmen, das Uber ein in bestimmter Hohe festgesetztes Stammkapital verfligt. Die Gesellschaft
haftet fur ihre Verbindlichkeiten nur mit dem Gesellschaftsvermégen. Die Gesellschafter haften nur
insoweit personlich und solidarisch, solange das Stammkapital noch nicht in voller H6he eingezahlt ist.

Die GmbH stellt eine eigene Rechtspersdénlichkeit dar und ist kérperschaftlich aufgebaut.

Die Geschéaftsflihrung obliegt in der Regel den Griindungsgesellschaftern (Selbstorganschaft). Sie
kann aber auch einem Dritten als Nicht-Gesellschafter Gibertragen werden (Drittorganschaft).

In Deutschland muss das Stammkapital mindestens 25.000,- € betragen. Von diesem Betrag sind
50% (also mindestens 12.500, - €) bei Grindung durch Geld- und/oder Sacheinlagen einzuzahlen.

Die GmbH kann ihren Firmennamen frei wahlen. Es kénnen hierfir Personennamen der Gesellschaf-

ter, Sachnamen oder Phantasienamen verwendet werden, jedoch stets erganzt durch das Kirzel
"GmbH" oder ausgeschrieben als "Gesellschaft flir [Unternehmenszweck] mit beschrankter Haftung".

¥ .| Holzmann GmbH I Hapitalaufbringung:
Grundung " Mibelhandel @ e I:@ :

25.000 Euro || 35.000 Euro|| 20.000 CHF

(1 Ehsclllllulileines Gewerheanmeldung
esellschaftsvertrages . .
4 @ Eintragunyg ins Die Gewerbeanzeige erhalten:

Gesellschafts-

. = =
vertrag ist Handeslsregister inanza

Gewerbeaufsichtsamt
notariell ab- nnmeld!.mg Industrie- u. Handelskammer
hlief durch die Eicharmt
zuschiieben Geschaftsfilhrer | Statistisches Landesamt

Berufzgenossenschaft

Gesellschaﬁer- -

0
Weisungs- uersammlung ,f_“‘/‘-'"n
Imn‘trulle I
Haftung:

Gewinnausschiittung beschrinkt auf das

nach Geschaftsanteilen; Gesellschaftsvermogen
Geschaﬁsfuhrer Prukura maglich Bei Yerlust: keine Aus-

Aufsichtsrat bei > 500 Beschiftigte || Sthittung!

HOKNTO H

EEIE Buchfiihrung: Ja  Gesellschaft mit beschrankter Haftung {(GmbH)

Die GmbH wird am Sitz der Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen. An die ordnungsgemalie
Buchflihrung des Unternehmens werden hohe Anforderungen gestellt.

Das hoéchste Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht richtet sich nach
der Hoéhe der Einlagen auf das Stammkapital.

Die GmbH ist juristische Person und nach § 6 HGB Kaufmann im Rechtssinne.

Seit 1981 gibt es in Deutschland die Mdéglichkeit, eine sog. Einmann-GmbH zu griinden und als Ein-
zelfirma mit beschrankter Haftung zu fiihren.
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Die Aktiengesellschaft

Die Aktiengesellschaft (AG) ist eine kapitalbezogene Korperschaft. Sie verfolgt in der Regel wirt-
schaftliche Zwecke und betreibt daher ein kaufmannisches Unternehmen, fiir dessen Verbindlichkei-
ten ausschlieRlich das Gesellschaftsvermdgen haftet.

Die Gesellschaft weist ein in bestimmter Hohe festgesetztes, in Teilsummen (= Aktien) zerlegtes
Grundkapital (Aktienkapital) auf.

Die AG ist eine eigene Rechtspersoénlichkeit (= juristische Person).

Sie weist eine kérperschaftliche Struktur auf, bei der das Prinzip der Drittorganschaft voll ausgepragt
ist.

Fir die Grindung einer Aktiengesellschaft sind in Deutschland mindestens 5 Gesellschafter, bei der
sog. kleinen AG ist mindestens 1 Gesellschafter erforderlich, die gemal § 7 AktG ein in Aktien zerleg-
tes Grundkapital mit einem Mindestnennwert von 50.000,- Euro in Geld- und/oder in Sachleistungen
aufbringen missen.

Die Aktien der Aktiengesellschaft kdnnen entweder als Nennbetragsaktien oder als Stiickaktien be-
grindet werden.

Nach deutschem Aktienrecht hat die AG folgende Organe:

1. Die Hauptversammlung als Versammlung aller Aktionare und damit als das héchste Organ
der AG.

2. Der Aufsichtsrat der AG als ein auf die Dauer von 4 Jahren bestelltes Aufsichtsorgan der AG,
dessen Mitglieder sowohl Vertreter der Anteilseigner als auch Vertreter der Arbeithnehmer sind,
und zwar gemaR den Bestimmungen im Betriebsverfassungsgesetz und im Mitbestimmungs-
gesetz.

3. Der Vorstand der AG als dem Organ, das gesetzlich die Gesamtgeschaftsfihrungsbefugnis
und die Gesamtvertretungsbefugnis inne hat und dessen Mitglieder héchstens auf 5 Jahre be-
stellt werden.

" . Bestellen der Organe
Grundung: MABAU AG ‘l Einzahlung (min. 25%);
Feststellen Sacheinlage

der Satzung

2 5 a6

50.000,- EUR 70.000,- EUR

@ lbernahme

100.000,- SFR

Griindungshericht

der Aktien Griindungspriifung
Hennbetrags- Anmeldung zum
aktien oder
Stiickaktien

Handelsregister
Priifung durch 55
Registergericht

Eintragunyg in das
Handelsregister

@ ® 0w &

Leituny:
il

Wei-

kon-

Vorstand
bzw. Yerwalt.rat

Prokura miglich

sungs-
o Aufsichtsrat
Q trolle bzw. Revis. j
stelle
0o 0 0 0O 0

Hauptversammiung
bzw. Generalversammiung

keine person-
liche Haftung

der Anteilzeig-
ner (Aktionare)

beschrankt auf das
Gesellschaftsvermigen

s KOKNTO H

|:| |:| Buchfiihrung: JA

Aktiengesellschaft (AG)
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Die GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft mit beschriankter Haftung und Co. KG ist eine Rechtsform von Unternehmen, die
einer Kommanditgesellschaft (als Personengesellschaft) entspricht, in der der Komplementar eine
GmbH (als Kapitalgesellschaft) ist. Aufgrund der Haftungsbeschrankung der GmbH wird in einer
GmbH & Co. KG die fiir Personengesellschaften unbeschrankte Haftung auRer Kraft gesetzt.

Die Leitung der GmbH & Co. KG obliegt dem Komplementar, also dem Geschaftsflihrer der GmbH.

e _,-':_-if-"'"'t Eal
Geschaftsfiihrer
T

PCX GmbH

Kommanditisten

Komplementar
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Zu einigen Begriffen, die im Text verwendet wurden:

Das Handelsregister

Das Handelsregister ist ein amtliches Verzeichnis der kaufmannischen Unternehmen.

In Deutschland wird dieses Verzeichnis vom Registergericht des zustandigen Amtsgerichtes gefihrt.
Das Handelsregister soll den Interessierten Einblick in die rechtlichen und z. T. auch wirtschaftlichen
Verhaltnisse eines Unternehmens geben.

Handelsregister

Amt=gericht .
A-Stadt ‘@

I |
Abteilung A: Abteilung B:

Einzelunternehmen Kapitalgesellschaften
Personengesellschaften

Eingetragen werden:

a) Firma f} Rechtsverhiltnisse
b} 5tz der Gesellachaft

¢} Gegenstand des Unternehmens
dj Grund- / Starnmkapital { bei AG bzw. GmbH) h} Bemerkungen
e} Personlich haftende Gesellechafter / Inhaber

g} Tag der Eintragung

Kaufmannische Buchfihrung

Die Buchfiihrung ist das Instrument zur laufenden, lickenlosen und sachlich geordneten Erfassung,
Aufzeichnung (Dokumentation) und Auswertung der Geschaftsvorfalle, die durch die Tatigkeit eines
Unternehmens im Verlaufe eines Geschéftsjahres ausgeldst bzw. verursacht werden.

Die Buchflihrung liefert die notwendigen Informationen im Hinblick

auf den aktuellen Stand des Vermdégen s und der Schulden des Unternehmens,

[ ]
e aufdie Verdnderungen der Vermdgens- und der Schuldenwerte,
e auf den Erfolg der unternehmerischen Tatigkeit am Ende einer Rechnungsperiode,
e die durchzufiihrenden Kosten- und Preiskalkulationen,
e die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, der Rentabilitat und der Liquiditat des Unternehmens,
e die Ermittlung der Steuern
u.a.m.

-15-



Die Pflicht zur Buchfiihrung ist gesetzlich geregelt:

Im § 238 HGB heil3t es: "Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Biicher zu fiihren und in diesen seine
Handelsgeschifte und die Lage seines Vermégens nach den Grundsatzen ordnungsgeméBer
Buchfiihrung ersichtlich zu machen." Auch in den Steuergesetzen sind entsprechende Verpflich-
tungen zur Buchflihrung verankert.

-
Adressaten
— L
Rechts- | = Dokumentation
vorschr. §_§_ -
Eh_EnE di_ar — Rechnungsley.
Widerspiege- .
lung der Unter- - Kartralle
nehmenstatig- Buchfihrung
keit Dizposition
Geschaftsvorfall
:€ Geschaftsvorfille [Deust[;m?:l orete
{Input)
Ehene
Unternehmens-
tatigkeit

betriebliches Rechnungswesen

Das betriebliche Rechnungswesen ist das grundlegende Instrument zur systematischen mengen-
und wertmalRigen, sach- und zeitgerechten Erfassung, Aufbereitung, Darstellung und Auswertung aller
Geschaftsvorfdlle im Unternehmen. Es gliedert sich in solche Teilgebiete wie

Geschaftsbuchfiihrung und Jahresabschluss

Kosten- und Leistungsrechnung

Betriebsstatistik und

Investitions- und Finanzierungsrechnung mit weiteren, auf Daten der Buchfiihrung beruhen-
den Planungsrechnungen.

Die Hauptaufgaben des betrieblichen Rechnungswesens sind:

e zeit- und sachgerechte Aufzeichnung aller Geschaftsvorfalle auf der Grundlage von Belegen
(Dokumentationsaufgabe)

e Erstellung des Jahresabschlusses und anderer Dokumente als Grundlage der Rechenschafts-
legung gegeniber den Anteilseignern, dem Finanzamt, den Glaubigern u. a. (Informations-
und Rechenschaftslegungsaufgabe)

e standige Uberwachung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, der Rentabilitat und der Zahlungs-
fahigkeit (Liquiditat) des Unternehmens (Kontrollaufgabe) sowie
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e Bereitstellung eines aussagefahigen Zahlenmaterials fir die Vorbereitung und das Treffen un-
ternehmerischer Entscheidungen, insbesondere zum Investitions- und Finanzierungsprozess
(Dispositionsaufgabe).

O Geschaftsvorfille _| Geschaftsvorfalle
{Input) ] (Output)

i Bil
A CEEMT P A PEERm o p
ver- i ) ver- | Kapital

T Kapital > o| miogen P

Rechnungswesen m

| | | ]
Buchfiihrung Kosten- und Lei- | Betriebsstatistik Investitionsrech-

stungsrechnung nung u.a.

T

Internes

Steuerung

Rechnungswesen

. - Anteilseigner
Chef & _ Unternehmensleitung B Finanzargt
u.a.

rFs

Externes
Rechnungswesen
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In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen dem externen und einem internen Rechnung-
swesen. Gegenstand und Grundlage des externen (nach auRen gerichteten) Rechnungswesens sind
handels- und steuerrechtliche Vorschriften fiir die Erfassung und Dokumentation der Geschaftsvorfalle
in der Buchfiihrung und die Erstellung des Jahresabschlusses. Da diese - vorrangig nach aul3en (an
Anteilseigner, Finanzbehoérden, Glaubiger) gerichteten - Informationen oft nicht geeignet sind, um eine
betriebswirtschaftlich orientierte Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensprozesse vorzu-
nehmen, wird insbesondere Uber die Kosten- und Leistungsrechnung sowie Uber Investitions- und
Finanzierungsrechnungen als Hauptbestandteil des internen Rechnungswesens versucht, hierfir aus-
sagefahige Daten aufzubereiten. Diese Rechnungen unterliegen - im Unterschied zur Buchfiihrung
und zum Jahresabschluss - keinen zwingenden gesetzlichen Vorschriften.

Prokura

Prokura ist eine Vollmacht im Handelsgewerbe. Sie wird einer natiirlichen Person von einem
Vollkaufmann erteilt und ermachtigt zu allen Arten von gerichtlichen und auRergerichtlichen Geschaf-
ten und Rechtshandlungen, die sich aus dem gewdhnlichen Geschaftsbetrieb des Unternehmens
ergeben.

Die Erteilung einer Prokura muss zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.
Der Prokurist setzt bei der Unterschriftsleistung der Firma seinen Namen mit dem Zusatz ppa. = "per

procura”.
Prokura I

| |
B3 Unternehmer

Prokurist

Erteilung

Vollmacht zur Wahrnehmung
gewidhnlicher und
aukergewihnlicher

Geschéfte und Rechtshandlungen

gegeniiber Dritten
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Kapital

Das Kapital ist - im betriebswirtschaftlichen Sinne - der abstrakte Gegenwert des Vermdgens eines

Unternehmens.

Es erklart die Herkunft jener Mittel, die als Vermdgen auf der Aktiv-Seite der Bilanz ausgewiesen sind
und begriindet damit den Anspruch der Kapitalgeber an eben diesem Bilanzvermdégen.

Das Kapital wird auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesen, wobei folgende Grundbeziehungen
niemals durchbrochen werden kénnen:

Gesamtkapital = Gesamtvermoégen

und

Eigenkapital = Gesamtvermdégen ./. Fremdkapital = Reinvermoégen

LIEFERANT ! -i

Be=chaff.-Markt

AKTIVA

Bilanz zum

Absatzmarkt

PASSIVA

Anlagevermogen

Eigenkapital

Nennkapital
Kapitalricklagen

Gewinnricklagen
u.a.

Umlaufvermogen

Fremdkapital
Rickstellungen

Eigner

Langfristige Yerhindl. +

Kurzfristige Yerbindl.

Eigenkapital = Summe Yermigen ... Fremdkapital
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Ziele der Betriebsfihrung

Unter Ziel ist eine normative Aussage Uber einen gewlinschten bzw. zu erreichenden kinftigen Zu-
stand der Realitat zu verstehen.

Zieldimensionen sind:

e der Zielinhalt (als Sachbezug z.B. Steigerung des Umsatzes)

e das ZielausmalB3 (als quantitativ dimensionierte Zielbestimmung, z.B. Steigerung des Umsatzes
um 5%)

e der Zielbezug (z.B. Umsatz im Planjahr 20..)

e der Ortsbezug (z.B. zu erreichende Umsatzgrof3e in der Filiale im Ort X).

Ziele kdnnen unterschiedlich systemfixiert werden, z.B.

1. nach der inhaltlichen Ausrichtung der Ziele (monetdre Ziele wie Umsatz, Gewinn und dgl., nicht
monetdre Ziele wie Marktanteil, Prestige und Image, soziale Ziele wie Mitarbeiterzufriedenheit
oder 6kologische Ziele wie Senkung des SchadstoffausstoRes um ...%).

nach dem Hierarchiebezug (Oberziele und Unterziele)

nach dem Bedeutungsbezug (Haupt- und Nebenziele)

nach dem Zielbezug (kurz-, mittel- und langfristige Ziele) sowie

nach den Zielbeziehungen untereinander (komplementére Ziele, konkurrierende Ziele, neutrale
Ziele).

uhwnN

Leistungs-
hiveau

T Lielniveau Fiel-

Absichten I‘i

» -

—Figle I<—b Maﬂnahmenl

FY F

Resourcen I<_

Inhalt {Qualitat)

-

Ausgangs-

niveau Ausmak [{Quantitat)
Zeithezuy
Ortshezuy
kurzfriztie — Fait

mittelfriztige

b
bl L

langfristige Ziele

F
b
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Unternehmensziele

Unternehmensziele sind die im marktwirtschaftlichen Leistungs- und Preiswettbewerb angestrebten
kiinftigen Leistungsergebnisse, Marktpositionen und sonstigen Unternehmensauspragungen, die vor-

nehmlich folgenden Gruppen zuzuordnen sind:

monetére Ziele (Umsatz, Gewinn; Liquiditat u. a.),

nicht-monetdre Ziele (Marktanteil, Image, Prestige),

soziale Ziele (Mitarbeiterzufriedenheit, gutes Betriebsklima) und

Okologische Ziele (geringe Umweltbelastungen, Inanspruchnahme nattirlicher Ressourcen).

Unternehmensziele kdnnen zueinander erganzend (komplementar), widersprichlich (konkurrierend)
oder neutral sein. In der Zeitachse gesehen unterscheidet man kurz-, mittel- und langfristige Ziele.
Die Bestimmung konkreter Unternehmensziele ist ein Hauptanliegen der Unternehmensplanung und

des Controllings.

Unternehmens-fiele

Okonomische Ziele

Monetare Ffiele

Hichtmonetire Ffiele

I*.‘lISIJIEWLTZ GIIIEWIII\IIN

Marktanteile Image

=

Soziale fiele

[ iLologisie Zialo |

-21-




	Rechtsformen von Unternehmen
	Was sind eigentlich Unternehmen?
	Und was ist ein Betrieb?
	Und eine Firma?
	Was ist ein Kaufmann?

	Die Rechtsformen im einzelnen
	Das Hauptunterscheidungsmerkmal – die Haftung
	Die Einzelunternehmung
	Personengesellschaften
	Die stille Gesellschaft
	Die BGB-Gesellschaft (GdbR)
	Die offene Handelsgesellschaft (OHG)
	Die Kommanditgesellschaft (KG)

	Kapitalgesellschaften
	Die Aktiengesellschaft
	Die GmbH & Co. KG

	Zu einigen Begriffen, die im Text verwendet wurden:
	Das Handelsregister
	Kaufmännische Buchführung
	betriebliches Rechnungswesen
	Prokura
	Kapital
	Ziele der Betriebsführung
	Unternehmensziele


